
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  An die 
  Mitglieder, Präsidium, 
  Sportjugend und Geschäftsführung 
  des Kreissportbundes Coesfeld e.V. 
 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Coesfeld e.V. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 
 
wir laden herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Kreissportbundes 
Coesfeld e.V. ein. 
 
Diese findet statt am         17. Juni 2026 um 19.00 Uhr 
In den Räumen vom  EinsA, Bült 1A, 48249 Dülmen  
 
Vorab bieten wir ab 18.30 Uhr einen Input mit dem Thema „Unbequeme Wahrheiten 
aus der Vereins- und Engagementforschung – was Vereinsvorstände ungern hören,      
aber wissen sollten“ an. 
 
Tagesordnung:  

TOP 1 Begrüßung 
 TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit 
 TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 12.06.2025 
 TOP 4 Bericht des Präsidiums und der Geschäftsführung 

 a. Bericht Präsidium 
 b. Bericht Geschäftsführung 
 c. Bericht über den Jahresabschluss 
 d. Genehmigung des Jahresabschlusses 

  TOP 5 Bericht des Beauftragten für gute Verbandsführung 
 TOP 6 Bericht der Kassenprüfer*innen 
 TOP 7 Entlastung des Präsidiums und der Geschäftsführung 
 TOP 8 Wahlen der Kassenprüfer*innen 
 TOP 9 Beschlussfassung über den Haushalt 2026 
 TOP 10 Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anzahl der Stimmen (Delegierte für die Mitgliederversammlung) ist in der Satzung 
geregelt: 
a) Ordentliche Mitglieder haben für je 500 angefangene Mitglieder je eine 
Stimme. 

 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47b855a8059c0001:0x805ea6154c1cb800?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


Die Anzahl der Stimmen (Delegierte für die Mitgliederversammlung) ist in der Satzung 
geregelt: 
a) Ordentliche Mitglieder haben für je 500 angefangene Mitglieder je eine Stimme.
c) Außerordentliche Mitglieder haben jeweils eine Stimme.
d) Die Mitglieder des Präsidiums haben jeweils eine Stimme.
e) Die Sportjugend Kreis Coesfeld hat zehn Stimmen.

Mitglieder und die Sportjugend nehmen ihr Stimmrecht durch Delegierte wahr. Dele-
gierte können eine unbestimmte Zahl von Stimmen, jedoch nur von einer Organisation 
vertreten. Die Präsidiumsmitglieder können nicht zugleich Delegierte sein. 

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mit Begründung spätestens drei Wochen vor 
dem Tagungstermin in Textform eingereicht sein. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden, stimm-
berechtigten Mitglieder/Delegierte beschlussfähig. 

Mit sportlichen Grüßen 

Katharina Ahlers 
Präsidentin 


